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SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS ALBERTO TRABUCCHI

VOM 6. JULI 1976 1

Herr Präsident,
meine Herren Richter!

Die Fragen des Giudice Conciliatore Ro
vigo gehen im wesentlichen dahin, ob
eine private Sportorganisation nach Ge
meinschaftsrecht bei Berufsfußballspie
lern die Teilnahme an den Spielen vom
Besitz der Staatsangehörigkeit des betref
fenden Staates abhängig machen kann.
Das italienische Gericht stellt sich diese

Frage, weil die Federazione Italiana del
Gioco del Calcio (Italienischer Fußball
verband — F.I.G.C.), die sich aus den na
tionalen Fußballvereinen zusammensetzt

und der einzige Verband mit der Befug
nis ist, den Fußballsport im nationalen
Hoheitsgebiet zu regeln, die Teilnahme
an den Spielen vom Besitz des Verbands
ausweises abhängig macht; dieser Aus
weis wird nach Artikel 28 Buchstabe g
des Verbandsstatuts gewöhnlich nur Spie
lern italienischer Staatsangehörigkeit mit
Wohnsitz in Italien erteilt. Für auslän

dische Staatsangehörige wird eine Aus
nahme gemacht, sofern sie niemals in
die Spielerliste eines ausländischen Ver
bands eingetragen waren, in Italien woh
nen und ihre Eintragung als „Jugend
liche", „Amateure" oder als „Freizeitsport
ler" beantragen. Für die Eintragung aller
übrigen Spieler — ob Italiener oder Aus
länder —, die vorher ausländischen Ver
bänden angehörten, sieht die genannte
Bestimmung des Statuts des FIGC vor,
daß „der Verbandsvorstand bis spätestens
30. April jeden Jahres entscheidet". Es
besteht also die Möglichkeit, für Berufs
spieler eine Ausnahme zu machen, doch
handelt es sich dabei immer um eine

reine Ermessensentscheidung des Spitzen
gremiums des Verbandes. Als Grundsatz
bleibt, daß ausländische Fußballspieler
von der Ausübung beruflicher Betätigung
italienischer Vereine ausgeschlossen sind.
Ein dem Verband nicht angeschlossener

Fußballverein wäre natürlich durch

nichts daran gehindert, ohne irgend
welche Schranken die Leistungen aus
ländischer Spieler in Anspruch zu neh
men; doch muß betont werden, daß die
Fußballvereine nur dann an Meisterschaf
ten teilnehmen können, wenn sie der
FIGC angeschlossen sind. Wo keine Teil
nahme an Meisterschaften möglich ist,
kann praktisch auch eine sportliche Betä
tigung nicht berufsmäßig ausgeübt wer
den.

Der Gerichtshof hat in dem Urteil in der

Rechtssache 36/74, Walrave, für Recht
erkannt, daß für sportliche Betätigungen,
sofern sie einen Teil des Wirtschaftsle
bens im Sinne von Artikel 2 des Vertra

ges ausmachen und sich insbesondere als
entgeltliche Arbeits- oder Dienstleistung
kennzeichnen lassen, die Vorschriften
der Artikel 48 bis 51 oder 59 bis 66 des

Vertrages gelten; diese Bestimmungen
konkretisieren den in Artikel 7 des Ver

trages enthaltenen Grundsatz und verbie
ten bei der Ausübung der in ihnen aufge
führten Tätigkeiten jede auf der Staatsan
gehörigkeit beruhende unterschiedliche
Behandlung (Slg. 1974, 1418). In der ge
nannten Rechtssache war das Merkmal

beruflicher Betätigung, das den sportli
chen Aspekt in der Beziehung zwischen
Sportler und Verein verdrängt, ganz ein
deutig gegeben, denn es handelte sich
um eine besondere Art des Radrenn

sports, bei der einem der — am Aus
gangsverfahren beteiligten — Sportler
eine zweitrangige und abhängige Stellung
zukam. Bei einer Fußballmannschaft läßt

sich diese — sagen wir — wettkämpferi
sche Abhängigkeit nicht feststellen;...
jedoch bleibt, daß die Spieler berufliche
oder halbberufliche Qualifikation haben,
die sich genau mit den Merkmalen eines
Arbeitsverhältnisses mit dem mann
schaftsführenden Verein deckt.

1 — Aus dem Italienischen übersetzt
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Dies genügt zur Beantwortung der zwei
ten Frage des nationalen Gerichts und
damit auch zur Beantwortung der ersten
Frage insoweit, als es für die Lösung des
dem vorlegenden Gericht unterbreiteten
Falles von Interesse ist.

In dem vorgenannten Urteil stellte der
Gerichtshof jedoch fest, daß dem erwähn
ten allgemeinen Grundsatz Schranken
gesetzt sind. Er betonte nämlich, daß die
Aufstellung von Wettkampfmannschaf
ten, „etwa" in der Form von National
mannschaften, nicht unter das Verbot des
Artikels 7 und die zu seiner Konkretisie

rung ergangenen Bestimmungen über
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und
den freien Dienstleistungsverkehr fällt,
„da es bei der Bildung dieser Mannschaf
ten um Fragen geht, die ausschließlich
von sportlichem Interesse sind und als
solche nichts mit wirtschaftlicher Betäti

gung zu tun haben".

Obwohl diese Einschränkung des allge
meinen Grundsatzes eng auszulegen ist,
hat der Gerichtshof doch eindeutig zum
Ausdruck gebracht, daß der von ihm an
geführte Fall einer Mannschaft, die ein
Land bei internationalen Wettkämpfen
vertritt, nur als Beispiel gemeint war. Zu
denken wäre etwa auch an die Aufstel

lung von Wettkampfmannschaften zur
Teilnahme an nationalen Ausscheidungs
kämpfen. In solchen Fällen ist es meiner
Ansicht nach nicht ausgeschlossen, daß
die Errichtung bestimmter Schranken für
die Aufnahme oder jedenfalls für die Teil
nahme ausländischer Spieler an den
Wettkämpfen aus rein sportbezogenen
Gründen gerechtfertigt sein kann, wenn
mit diesen Maßnahmen sichergestellt wer
den soll, daß die siegreiche Mannschaft
den Staat, dessen Spitzenmannschaft sie
sein wird, auch tatsächlich repräsentiert.
Ein Bedürfnis in dieser Richtung wird
noch deutlicher, wenn man sich vor
Augen hält, daß die Mannschaft, die aus
nationalen Meisterschaften als Sieger her
vorgeht, in der Regel ihr Land bei inter
nationalen Wettkämpfen zu vertreten
hat.

Das gleiche gilt natürlich, wie übrigens
der Bevollmächtigte der Kommission in
der Sitzung anerkannte, auch auf regiona
ler Ebene, wenn lokale Sportmannschaf
ten tatsächlich repräsentativ für das be
treffende Gebiet oder die Region sein sol
len. In diesem zweiten Falle müssen die
Schranken natürlich nicht nur für Auslän

der, sondern auch für diejenigen Staatsan
gehörigen gelten, die nicht derselben
Region wie die hierfür repräsentative Lo
kalmannschaft angehören. Während die
ausschließlich regionale Rekrutierung
innerhalb dieser Grenzen als Ausfluß der

Organisationsgewalt in der Regel im Be
lieben der Sportvereine steht, muß, wenn
die Begrenzung den Ausschluß auslän
discher Staatsangehöriger bedeutet, eine
auf eindeutig sportbezogene oder wett
kämpferische Anforderungen beruhende
Rechtfertigung vorliegen, damit eine Aus
nahme von der vollen Anwendung der
Vorschriften über die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer und den freien Dienstlei

stungsverkehr gemacht werden kann.

Ich bin daher aus all diesen Gründen der

Ansicht, daß auch sportliche Betätigun
gen mit wirtschaftlichem Charakter
gleichwohl dem Anwendungsbereich der
fundamentalen Vertragsbestimmungen
über das Verbot unterschiedlicher Be

handlung entzogen sein können, wenn
die auf die Staatsangehörigkeit der Spie
ler abstellenden Beschränkungen rein
sportlichen Zielen dienen und die Be
schränkungen geeignet und angemessen
sind, um dieses Ziel zu erreichen.

Dem Urteil Walrave kommt in der Tat

doppelte Bedeutung zu. Der Gerichtshof
hat weise auch den Wert sportlicher Betä
tigung als solcher und die Notwendigkeit
ihrer Beachtung hervorgehoben, zugleich
aber den allgemeinen Grundsatz des
Rechts auf Freizügigkeit derer betont, die
auf dem Gebiet des Sports eine überwie
gend wirtschaftliche Tätigkeit berufsmä
ßig ausüben wollen.

Der Bevollmächtigte der Kommission
hat das Augenmerk des Gerichtshofes
darauf gelenkt, daß das Verbot nationaler
Diskriminierungen nicht nur bei Einstel-
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lungen gelten muß, sondern auch für die
nachfolgende Teilnahme an den Spielen.
Ich möchte jedoch bemerken, daß sich
allein aufgrund des EWG-Vertrages ohne
eine vertragliche Abmachung sicher kein
Recht ausländischer Berufsspieler, die
einem Fußballverein eines anderen Mit

gliedstaats angehören, auf aktive Teil
nahme an Meisterschaftsspielen denken
läßt. So wie es kein Recht auf Aufnahme,
sondern nur ein Recht darauf gibt, daß
der Aufnahme ausländischer Fußballspie
ler durch einen dazu bereiten Fußball
verein keine rechtlichen Hindernisse —

auch nicht von privater Seite — entgegen
gesetzt werden, läßt sich auch im Bereich
des Gemeinschaftsrechts kein Recht

eines Fußballspielers (auch wenn er Aus
länder ist) darauf vorstellen, gegen den
Willen der betreffenden Vereinsleitung
an Spielen teilzunehmen. Der Spieler hat
nur Anspruch darauf, daß keine an seine
Staatsangehörigkeit anknüpfenden rechtli
chen Hindernisse für seine Teilnahme an

den Spielen bestehen, es sei denn, daß
die betreffenden Hindernisse aus den

gleichen rein sportbezogenen Gründen
gerechtfertigt wären, die, wie oben ausge
führt wurde, auch Einstellungsbeschrän
kungen zulässig machen könnten.

Mit diesen Klarstellungen und Vorbehal
ten läßt sich meiner Ansicht nach die

dritte Frage des Giudice Conciliatore Ro
vigo beantworten, indem auf die Ausfüh
rungen des Gerichtshofes in dem bereits
genannten Urteil Walrave über den per
sönlichen Anwendungsbereich der Arti
kel 7, 48 und 59 des Vertrages Bezug ge
nommen wird. Die in diesen Artikeln auf

gestellten Verbote gelten nicht nur für
Akte der staatlichen Behörden, sondern
erstrecken sich auch auf sonstige Maßnah
men, die eine kollektive Regelung im
Arbeits- und Dienstleistungsbereich ent
halten. Andernfalls, so hat der Gerichts
hof ausgeführt, wäre die Beseitigung der
Hindernisse für den freien Personen-

und Dienstleistungsverkehr zwischen den
Mitgliedstaaten gefährdet, wenn die Besei
tigung der staatlichen Schranken dadurch
in ihren Wirkungen wieder aufgehoben
würde, daß privatrechtliche Vereinigun-

gen oder Einrichtungen kraft ihrer recht
lichen Autonomie derartige Hindernisse
aufrichteten.

Auch die vierte Frage findet eine klare
Antwort in der früheren Rechtsprechung,
die besagt, daß das Verbot jeder auf der
Staatsangehörigkeit beruhenden unter
schiedlichen Behandlung seit dem Ende
der Übergangszeit sowohl auf dem Ge
biet der Freizügigkeit der Arbeitnehmer
als auch im Dienstleistungsverkehr un
mittelbar geltendes Recht ist.

Dagegen kann man meiner Ansicht nach
dem Klägervertreter nicht darin folgen,
daß — wie er den Gerichtshof zu ent
scheiden bittet — die staatlichen Behör

den unter den dem Vorabentscheidungs
ersuchen des Giudice Conciliatore Ro

vigo zugrunde liegenden Umständen mit
verantwortlich seien für das Bestehen

einer privatrechtlichen Regelung der im
Statut der FIGC enthaltenen Art, die un
zulässigerweise Rechte beschränkt, die
ausländische Spieler aus unmittelbar gel
tenden Bestimmungen des EWG-Ver
trags herleiten können. Ich halte es für
grundsätzlich ausgeschlossen, daß der
Staat allein deshalb für in seinem Ho

heitsgebiet von einzelnen im Rahmen
ihrer Vertragsautonomie entfaltete Tätig
keiten verantwortlich gemacht werden
kann, weil die Betreffenden Vertragsbe
stimmungen geschaffen haben, die den
unmittelbar geltenden Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts zuwiderlaufen.

Bei einer Körperschaft, die zwar auf pri
vatrechtlichen Gebieten tätig wird, je
doch der Fachaufsicht durch die staat

liche Verwaltung unterliegt (was zum Bei
spiel im Bank- oder Versicherungswesen
der Fall sein kann), ließe sich möglicher
weise ein Einstehenmüssen für fahrlässi

ges Unterlassen der Staatsorgane denken.
Bei der hier interessierenden Fallgestal
tung lag und liegt die Aufgabe des Staa
tes lediglich darin, festzustellen, daß pri
vate Rechtssubjekte — die Fußball
vereine — die Möglichkeit haben, unter
Nichtbeachtung einer in der einschlägi
gen kollektiven Regelung enthaltenen
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gegenteiligen Vorschrift ausländische
Spieler einzustellen.

Dies genügt zum Schutze des auslän
dischen Spielern nach dem Vertrag zuste
henden Rechts, das, wie gesagt, nicht in
einem Anspruch auf Aufnahme in einen
Verein besteht, weil dem keine entspre
chende Verpflichtung des Sportvereins
gegenüberstünde, sondern darin, daß die
Möglichkeit zur Einstellung erhalten
bleibt. Also kann sich, um zum konkre
ten Fall zu kommen, der Fußballverein
Rovigo seiner Verpflichtung gegenüber
Herrn Donà nicht dadurch entziehen,
daß er sich auf einen rechtlichen Hinde

rungsgrund beruft, falls die herangezo
gene Klausel des Fußballreglements sich
nach den obengenannten Kriterien als
rechtswidrig und somit ungültig erweisen
sollte.

Hinzu tritt, daß ich in einem privatrecht
lichen Bereich, in dem das Gemein
schaftsrecht unmittelbar gilt, — lassen
wir einmal die Gerichte beiseite — kei

nen Raum für ein Eingreifen staatlicher
Stellen sehe. Da es sich um eine private
Tätigkeit handelt, die sich völlig im Be
reich des Privatrechts abspielt, ließe sich
nur schwerlich ein Eingreifen der staatli
chen Verwaltung vorstellen. Ferner könn
ten im Rahmen eines staatlichen Vorge
hens nur die gemeinschaftsrechtlichen
Gebote wiederholt werden, die bereits als
solche unmittelbar gelten. Die Forderung
des Klägervertreters, die nationalen Regie
rungen müßten tätig werden, um ihre
Bürger zur Beachtung der hier einschlägi
gen Gemeinschaftsnormen anzuhalten,
könnte also in Widerspruch stehen zu
dem von diesem Gerichtshof bekräftigten
und im übrigen auch vom italienischen
Verfassungsgerichtshof mit Urteil Nr.
232/1975 ausdrücklich aufgegriffenen
Grundsatz, daß der Erlaß einzelstaatlicher
Rechtsvorschriften, die in Gestalt eines
nationalen Rechtsetzungsakts den Inhalt
unmittelbar geltender Gemeinschaftsnor
men wiederholen, mit dem Gemein
schaftsrecht unvereinbar ist, weil solche
Bestimmungen gefährliche Unklarheiten
über die Natur des geltenden Rechts und
Störungen im Funktionieren der im Ver-

trag vorgesehenen gerichtlichen Kontroll
mechanismen hervorrufen könnten.

Falls die vom EWG-Vertrag der Vertrags
freiheit einzelner gesetzten Schranken
sich als unzulänglich für ein geordnetes
Funktionieren des Gemeinschaftssystems
erweisen sollten und ein öffentliches In
teresse der Gemeinschaft an einer tatsäch

lich einheitlichen Regelung einer der
Rechtsetzungsbefugnis der Gemeinschaft
entzogenen Materie bestünde, die in den
oder in einigen Mitgliedstaaten der Privat
autonomie überlassen sind, könnte die
Kommission in den Schranken und un

ter den Voraussetzungen der Artikel 100
ff. des Vertrages auf eine Harmonisierung
oder Angleichung nationaler Rechtsvor
schriften hinarbeiten, und zwar auch in
der Richtung, daß diese Materie und das
Verhalten Privater auf diesem Gebiet er
forderlichenfalls der Kontrolle durch die

Gemeinschaftsstellen unterliegen. Aber
eine solche Wertung ist offensichtlich
Sache der Kommission und des Rates
und sicherlich nicht die des Gerichtsho
fes im Rahmen dieses Verfahrens.

Ich glaube schließlich nicht, daß diese
Rechtssache der geeignete Rahmen für
die Erörterung der Frage ist, die vom Be
vollmächtigten der Kommission ange
sprochen wurde, ob nämlich ein Recht
der Wanderarbeitnehmer und ihrer Fami

lienangehörigen darauf besteht, ohne an
ihre Staatsangehörigkeit anknüpfende
Einschränkungen Sportvereinen des Gast
landes zur Ausübung von Freizeitsport
beizutreten. Die Lösung dieses Problems
ist keineswegs präjudiziert, wenn der vom
Gerichtshof in Ziffer 1 der Entschei

dungsformel im Urteil Walrave ausgespro
chene Grundsatz auf Betätigungen von
Berufssportlern mit wirtschaftlichem Cha
rakter beschränkt bleibt. Diese Frage be
trifft nämlich nicht die Freizügigkeit der
Berufssportler, die im Gemeinschafts
recht gerade nur dann gewährleistet ist,
wenn es sich um eine wirtschaftliche Be

tätigung handelt, sondern vielmehr die
Lebensbedingungen der Auswanderer
und ihrer Familienangehörigen im Gast
land. Unter diesem Aspekt, den der Ge
richtshof in der Rechtssache Walrave
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nicht zu erörtern brauchte, ist es denk
bar, daß im Anwendungsbereich des Ver
bots auf der Staatsangehörigkeit beruhen
der unterschiedlicher Behandlung auch
Betätigungen außerwirtschaftlicher Art in
Betracht gezogen werden.

Aber diese Fragen betreffen die Ausle
gung von Bestimmungen, insbesondere
der Verordnung Nr. 1612/68, die vollstän
dig aus dem Rahmen der Fragen fallen,
die das nationale Gericht hier gestellt
hat.

Aus den vorstehenden Gründen schlage ich vor, auf die Fragen des Giudice
Conciliatore Rovigo im wesentlichen unter Bezugnahme auf die bereits in der
Rechtssache 36/74 (Walrave) aufgestellten Grundsätze zu antworten, jedoch
mit der weiteren Klarstellung, daß sportliche Betätigungen mit wirtschaftli
chem Charakter dem Anwendungsbereich des Diskriminierungsverbots entzo
gen sein können, wenn die auf die Staatsangehörigkeit des Spielers abstellen
den Beschränkungen auf rein sportlichen Bedürfnissen beruhen und rein
sportliche Ziele verfolgen sowie objektiv geeignet und angemessen sind, um
ihren Zweck zu erreichen.
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